
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.
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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1976

Norm

ABGB §812 A

Rechtssatz

Eine Nachlaßabsonderung ist nur dann nicht zu bewilligen, wenn feststeht, daß ihr Zweck überhaupt nicht erreicht

werden kann, auch bei einem überschuldeten Nachlaß kann daher unter Umständen eine Separation bewilligt werden.
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